
Der Angeklagte habe es unternommen, Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik durch Versprechungen zur Flucht 
nach Westdeutschland zu verleiten, indem er bei verschie
denen Kollegen der Verkehrsbetriebe in Ek. den Entschluß 
zur Republikflucht hervorgeruferi bzw. sie in diesem Entschluß 
bestärkt habe. Er habe die Kollegen zum Aufgeben ihrer 
Arbeitsstelle bei den Verkehrsbetrieben in E. bewegen 
wollen, um die Deutsche Demokratische Republik zu schädi
gen. Er sei dabei planmäßig vorgegangen, indem er Kollegen 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit, vor allem dann, wenn 
diese Schwierigkeiten hatten, zum Verlassen der Deutschen 
Demokratischen Republik aufgefordert habe. Damit habe er 
die Grundlagen der Deutschen Demokratischen Republik an
gegriffen.

Mit der gegen dieses Urteil eingelegten Berufung wird un
richtige Gesetzesanwendung gerügt. Sie wird im wesentlichen 
damit begründet, daß eine Verleitung von Bürgern zum Ver
lassen der Republik nach Art. 6 der Verfassung nur dann 
strafbar sei, wenn sie im Aufträge imperialistischer Agenten
organisationen oder zum Zwecke der Abwerbung in einer 
militärischen Formation oder wegen des Berufs des Bürgers 
und seiner Fähigkeiten vorgenommen worden ist. Zur Be
urteilung als „Verleitung“ genüge nicht die Feststellung der 
Unterbreitung eines Vorschlags oder die Schilderung per
sönlicher Wahrnehmungen, sondern sei die einer unzulässigen 
Beeinflussung der Willensentscheidung erforderlich. Dies sei 
jedoch den Feststellungen des Bezirksgerichts nicht zu ent
nehmen. Keiner der vom Bezirksgericht vernommenen Zeugen 
habe ernsthafte Anstalten getroffen, die Republik illegal zu 
verlassen. Auch habe der Angeklagte dann von seinen Vor
schlägen Abstand genommen, sobald er erfahren hatte, daß 
der Betreffende entschlossen war, in der Deutschen Demo
kratischen Republik zu bleiben. Des weiteren wird mit der 
Berufung der Auffassung des Bezirksgerichts widersprochen, 
daß der Angeklagte planmäßig gehandelt habe. Die Ausfüh
rungen des Bezirksgerichts, der Angeklagte habe immer dann 
seine Vorschläge unterbreitet, wenn sich eine Gelegenheit 
dazu bot, sprächen gegen die Annahme eines planmäßigen 
Handelns. Mit der Berufung wird der Freispruch des Ange
klagten begehrt.

Der Berufung war stattzugeben.

Aus den G r ü n d e n :
In dem Urteil des Obersten Gerichts vom 27. Januar 

1956 in der Strafsache gegen Held u. a. (NJ 1956 S. 99) 
wird zu der Frage der Abwerbung Stellung genommen 
und darauf hingewiesen, daß die imperialistischen 
Kräfte mit den verschiedensten Methoden die wirt
schaftliche und politische Schädigung der Deutschen 
Demokratischen Republik herbeizuführen versuchen. 
Neben der systematischen Spionage auf wirtschaft
lichem, politischem und kulturellem Gebiet sowie der 
Sabotage und Diversion sind die Feinde des Arbeiter- 
und-Bauern-Staates bereits seit Jahren dazu überge
gangen, in organisierter Form hervorragende Wissen
schaftler und Facharbeiter aus der Deutschen Demo
kratischen Republik abzuziehen, um dadurch die wis
senschaftliche Forschung und die Produktion in unserer 
Republik zu stören und andererseits der westlichen 
Kriegsindustrie Spezialisten und Facharbeiter zuzu
leiten. Sie bedienen sich dabei insbesondere des Mittels 
der Drohungen und Erpressungen. In dieser Entschei
dung ist ferner ausgeführt:

„Der Zweck des Abziehens von Arbeitskräften aus 
der Deutschen Demokratischen Republik ist die öko
nomische und politische Schädigung der Deutschen 
Demokratischen Republik, die Versorgung der 
imperialistischen Kriegsindustrie mit gut ausgebil
deten Fachkräften, die bequeme und unberechtigte 
Ausnutzung der in der Deutschen Demokratischen 
Republik gemachten Erfindungen und Neuentwick
lungen durch die westlichen Monopolherren für ihre 
aggressiven Ziele utjd die Verhinderung der fried
lichen Wiedervereinigung unseres Vaterlandes auf 
demokratischer Grundlage, insbesondere durch die 
damit verbundene Hetze. Deshalb 1st das Abwerben 
Von Arbeitskräften aus der Deutschen Demokratischen 
Republik in das Lager der Kriegstreiber Boykott-und 
Kriegshetze im Sinne des Art. 6 der Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik.“ (NJ 1956 S. 99 ff).

In Anlehnung an dieses Urteil hat das Oberste 
Gericht bereits mehrmals ausgesprochen, daß diejeni
gen, die solche volksfeindlichen Ziele verfolgen und 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik zum 
illegalen Verlassen der Deutschen Demokratischen Re
publik bewegen, sie der Wirtschaft in unserer Republik 
entziehen und der westdeutschen Kriegsindustrie oder 
auch Militärformationen zuführen, um die ökonomische 
und politische Grundlage unseres Staates zu unter
graben, nach Art. 6 der Verfassung zur Verantwortung 
zu ziehen sind, da derartige verbrecherische Angriffe 
sich unmittelbar gegen den Bestand unseres Staates 
richten.

Aus den mit der Berufung nicht angefochtenen Fest
stellungen des Bezirksgerichts kann jedoch auf die Ziel

richtung des Angeklagten, die wirtschaftlichen und 
politischen Einrichtungen unseres Staates im Interesse 
der westlichen Kriegstreiber zu schädigen, nicht mit 
Sicherheit geschlossen werden.

Nach dem festgestellten Sachverhalt hat der Ange
klagte seit dem Jahre 1953 mit sieben Kollegen über 
die westdeutschen Verhältnisse, vor allem über die 
Arbeitsbedingungen bei den Verkehrsbetrieben und 
die Wohnungsmöglichkeiten gesprochen und sie unter 
Anspielung auf ihre persönlichen Verhältnisse aufge
fordert bzw. ihnen geraten, nach Westdeutschland über
zusiedeln. Dabei hat er sich einige Male auf den ehe
maligen Direktor Di. der Verkehrsbetriebe in E. be
rufen, der jetzt in M. (Westdeutschland) wohnhaft ist. 
Das Bezirksgericht hat festgestellt, daß der Angeklagte 
zwar bei einer seiner häufigen Reisen in Westdeutsch
land auch auf der Durchreise in M. gewesen ist, Di. 
jedoch nicht aufgesucht hat. Diese Feststellung schließt 
die Annahme aus, daß der Angeklagte etwa im Auf
träge eines Angehörigen der westdeutschen Verkehrs
betriebe gehandelt und seine Kollegen diesem Unter
nehmen zuführen wollte. Wenn auch der Verdacht 
naheliegt, zumal der Angeklagte den Namen des Di. 
einige Male genannt hat, so bieten jedoch die Fest
stellungen keine ausreichende Grundlage für die Folge
rung, daß er dem E.’er Verkehrsbetrieb Arbeitskräfte 
entziehen wollte, um eine wirtschaftliche Schädigung 
des Betriebes herbeizuführen.

Die Urteilsgründe lassen erkennen, daß es sich bei 
dem Angeklagten um einen politisch ungefestigten, 
schwankenden Menschen handelt, der durch seine viel
fachen Besuche in Westdeutschland beeinflußt worden 
ist und seine Eindrücke in Gesprächen mit Kollegen 
zum Ausdruck brachte. Er war, das geht auch aus 
seinen '"Aussagen in der Hauptverhandlung hervor, 
offensichtlich davon überzeugt, daß in Westdeutschland 
bessere Lebensbedingungen vorhanden seien, und 
wollte selbst nach Westdeutschland übersiedeln. So hat 
er z. B. erklärt: „Als ich drüben die Fahrzeuge gesehen 
habe, war ich vom Westen rein weg“ und: „Ich habe 
die Verhältnisse im Westen so geschildert, wie ich sie 
gesehen hatte. Ich war vom Westen eingenommen, 
überrascht, ’ habe den Westen als Wirtschaftswunder 
gesehen. Ich habe auch Sachen geäußert, die ich selbst 
nicht gesehen habe, sondern nur von den Kollegen er
fahren hatte, wie z. B. die Löhne.“ Wenn auch keiner 
der Arbeitskollegen, mit denen der Angeklagte über 
die westdeutschen Verkehrsbetriebe gesprochen hat, 
die Deutsche Demokratische Republik illegal verlassen 
hat, so waren seine Bemerkungen durchaus geeignet, 
in diesen zum Teil ebenfalls wankelmütigen Bürgern 
den Entschluß zur Republikflucht hervorzurufen oder 
ihn zu verstärken. Gleichwohl kann diesen Gesprächen 
keine eindeutige staatsfeindliche Zielrichtung des An
geklagten entnommen werden; sie lassen vielmehr den 
Schluß zu, daß er unter Verkennung der kapitalisti
schen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in 
Westdeutschland und aus politischer Uneinsichtigkeit 
mehreren Personen zum Verlassen der Deutschen De
mokratischen Republik geraten hat. Aus der Sachdar
stellung des Bezirksgerichts ist auch nicht ohne weiteres 
ersichtlich, ob der Angeklagte bei den verschiedenen 
Unterhaltungen über die Verhältnisse in Westdeutsch
land zu sprechen begann oder ob einige Arbeitskollegen 
von sich aus an ihn herantraten und ihn nach seinen 
westdeutschen Reisen darüber befragten.

Auch kann der Auffassung des Bezirksgerichts, der 
Angeklagte habe planmäßig gehandelt, nicht gefolgt 
werden. Es ist nicht festgestellt worden, daß der An
geklagte systematisch vorging, ganz bestimmte Per
sonen ansprach, hartnäckig auf sie einwirkte oder 
darauf hinzielte, daß möglichst viele Obusfahrer des 
Betriebes die Deutsche Demokratische Republik ver
ließen. Das Bezirksgericht hat selbst dazu ausgeführt, 
daß er die betreffenden Personen bei den jeweils sich 
bietenden Gelegenheiten zum Verlassen der Deutschen 
Demokratischen Republik aufforderte. Diese Begrün
dung unter Beachtung der Tatsache, daß die Gespräche 
in größeren Abständen im Laufe mehrerer Jahre 
geführt wurden, spricht gegen die Annahme eines plan
mäßigen Handelns, abgesehen davon, daß nicht er
wiesen ist, daß der Angeklagte aus staatsfeindlichen 
Motiven handelte.
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